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Kurzbezeichnung 
UG Untergeschoss HE Hauseingang 
EG Erdgeschoss W Wohnung 
OG Obergeschoss M Mitte 
1/2 Zwischengeschoss ML Mitte links 
  (1. OG/2. OG) MR Mitte rechts 
LD  Laden L Links 
Str  Strasse R Rechts 
 
Geschossbezeichnungen (Fig. 1…3) 
Der massgebende Standort für die Bezeichnung der Geschosse ist der offizielle Hausein-
gang (HE) mit Hausnummer. 
 
Führt der Hauseingang zwischen zwei Wohngeschossen ins Haus, so ist das untere Ge-
schoss als Untergeschoss und das obere als Erdgeschoss zu bezeichnen (sofern gleiche 
Anzahl oder mehr Treppenstufen abwärts als aufwärts). 
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Lagebezeichnungen der Wohnungen (Fig. 4…7) 
Bei Mehrfamilienhäusern ist für die Bezeichnung der Wohnungen mit „Links, Mitte oder 
Rechts“ die Lage der Wohnung von der Treppe aus gesehen im Uhrzeigersinn massge-
bend, wobei besonders bei Richtungswechsel des Treppenhauses jedes Geschoss für 
sich zu beurteilen ist. Bei fehlender Treppe ist der Hauseingang massgebend. 
 
Sind pro Geschoss mehr als 3 Wohnungen vorhanden, werden diese von der Treppe aus 
gesehen im Uhrzeigersinn pro Stockwerk fortlaufend nummeriert. 
 

 
 


